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Antrag auf Gewährung von einer Zuwendung
zur Förderung der Kinder-, Jugend- und Kulturarbelt und der Brauchtumpflege
der Stadt Kremmen

Zutreffendes bitte ankreuzen!

1. Förderbereich

2. Antragsteller

2.1. Anschrift

Geschäftsstelle

Kinder (0 bis 14 Jahre)

Jugendliche (15 bis 27 Jahre)

Kulturarbeit

Brauchtumpflege

..Cter.
Name des Vereins
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2.3. Gemeinnützigkeit

2.4. Bankverbindung

vom Finanzamt anerkannt:

letzter Bescheid vom:
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Name des Kreditinstitutes

IBAN BIC

3.1. Mitglieder

3. Förderung - Mitaliederförderung und Statistik

gesamt davon 4"^- Erwachsene und
. . .T.. Kinder (0 bis 14 Jahre) und
. .T... Jugendliche (15 bis 27 Jahre) oder

behinderte Menschen
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3.2. Mitgliedsbeiträge Erwachsene

Kinder

Jugendliche
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€/Jahr
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Veranstaltungen
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4. Angaben zum Proiekt
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4.3. Finanzierungsplan
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Sponsoring

Beantragte

Zuwendungen:

4,300,-■
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4.4. Zusammenfassung des Kosten- und Finanzierungsplans

Ausgaben Einnahmen
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Die Richtlinie des Kultur- und Sozialausschusses der Stadt Kremmen über die Gewährung von
Zuwendungen zur Förderung der Kinder-, Jugend- und Kulturarbeit und der Brauchtumpflege
(Förderkriterien, Termine usw.) sind dem Antragsteller bekannt. Die Gesamtfinanzierung ist gesichert. Er
bestätigt mit seiner Unterschrift die Richtigkeit der im Antrag gemachten Angaben.

V^\<m JneM-j 2^,05.2^22
Ort, Datum Unterschrift des autorisierten Vereinvertreters
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Finanzamt Oranienburg

Steuernummer 053/141/03523
(Bitte bei Rückfragen angeben)

16515 Oranienburg
Heinrich-Grüber-Platz 3

03. C

Telefon 03301 857-2072
Telefax 03301 857-1300

FA Heinr Grüben P1 3 16515 Oranienburg

xB033e03x004495K

Chor Harmonie Beetz e.V.

z. Hd. Renate PanteV

Akaziensteig 7
16766 Kremmen

Fr-eis-tel 1 cingstsescH

für 2018 bis 2020 zur

Körperschaft steu

und Gewerbesteuer

Feststellung
Umfang der Steuerbefreiung
Die Körperschaft Ist nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von der Körperschaftsteuer befreit,
Sie Ist nach § 3 Nr. 6 GewstG von der Gewerbesteuer befreit.

Hinweise zur Steuerbegünstigung
Die Körperschaft fördert im Sinne der §§ 51 ff. AO ausschließlich und unmittelbar folgende
gemeinnützige Zwecke:
- Förderung von Kunst und Kultur (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 AO)

Hinwels zur Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen
Die Körperschaft Ist berechtigt, für spenden, die Ihr zur Verwendung für diese Zwecke zugewende
werden, Zuwendungsbestätigungen nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck (§ 50 Abs. 1 EStDV) ausz
stellen. Die amtlichen Muster für die Ausstellung steuerlicher Zuwendungsbestätigungen stehen 1
Internet unter https://www.forrau1are-bf1nv.de als ausfüllbare Forraulare zur Verfügung.

Die Körperschaft Ist nicht berechtigt, für Mitgliedsbeiträge Zuwendungsbestätigungen nach aratll
vorgeschriebenem Vordruck (§ 50 Abs. 1 EStDV) auszustellen, well Zwecke 1. s. des § 10b Abs. 1
Satz 8 EStG gefördert werden.

Zuwendungsbestätigungen für Spenden und ggf. Mitgliedsbeiträge dürfen nur ausgestellt werden,
wenn das Datum dieses Freistellungsbescheides nicht länger als fünf Jahre zurückliegt. Die Fris
Ist taggenau zu berechnen (§63 Abs. 5 AO).

Haftung bei unrichtigen Zuwendungsbestätigungen und fehl verwendeten Zuwendungen
Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Zuwendungsbestätigung ausstellt oder veran
lasst, dass Zuwendungen nicht zu den In der Zuwendungsbestätigung angegebenen steuerbegünstigte:
Zwecken verwendet werden, haftet für die entgangene Steuer. Dabei wird die entgangene Einkommen
Steuer oder Körperschaftsteuer mit 30 die entgangene Gewerbesteuer pauschal mit 155( der Zuwei
dung angesetzt (§ 10b Abs. 4 EStG, § 9 Abs. 3 KStG, § 9 Nr. 5 GewStG).

Hinweis zum Kapitalertragsteuerabzug
Bei Kapitalerträgen, die bis zum 31.12.2025 zufließen, reicht für die Abstandnahme vom Kapital
ertragsteuerabzug nach § 44a Abs. 4 und 7 Satz 1 Nr. 1 sowie Abs. 4b Satz 1 Nr. 3 und Abs. 10
Satz 1 Nr. 3 EStG die Vorlage dieses Bescheides oder die Überlassung einer amtlich beglaubigten
Kopie dieses Bescheides aus. Das Gleiche gilt bis zum o. a. Zeltpunkt für die Erstattung von
Kapitalertragsteuer nach § 44b Abs. 6 Satz 1 Nr. 3 EStG durch das depotführende Kredit- oder
FinanzdienstlelstungslnstItut.

Die Vorlage dieses Bescheides ist unzulässig, wenn die Erträge In einem wirtschaftlichen
Geschäftsbetrieb anfallen, für den die Befreiung von der Körperschaftsteuer ausgeschlossen ist.

Anmerkungen
Bitte beachten Sie, dass die Inanspruchnahme der Steuerbefreiungen auch In Zukunft von der tat
sächlichen Geschäftsführung abhängt, die der Nachprüfung durch das Finanzamt - ggf. Im Rahmen e
ner Außenprüfung - unterliegt. Die tatsächliche Geschäftsführung rauss auf die ausschließliche
und unmittelbare Erfüllung der steuerbegünstigten Zwecke gerichtet sein und die Bestimmungen dei
Satzung beachten.
Dies muss auch künftig durch ordnungsmäßige Aufzeichnungen (Aufstellung der Einnahmen und Ausgal
en, Tätigkeitsbericht, Vermögensübersicht mit Nachwelsen über Bildung und Entwicklung der Rück
lagen) nachgewiesen werden (§ 63 AO).

Fortsetzung siehe Seite 2 »»»>

Finanzkasse Oranienburg
Helnrich-Grüber-Platz 3, 16515 Oranienburg
Tel.: 03301 857-4027

Kreditinstitut:

BBk Berlin

IBAN DE77 1000 0000 0016 0015 08 BIG MARKDEI

Weitere Informationen auf der letzten Seite oder im

Internet unter www.f1nanzamt.brandenburg.de

AAA'5T^'>A'1



Steuernummer 053/141/035?3
Seite

Er liuterun^n
Die Einnahmen wurden auf Grund der überarbeiteten Einnahmen ausgaben überschussrechnunoen in der
Korperschaftsteuererklarung vom 26.10.2021 geändert.

Dieser Festsetzung liegen ihre (am 26.10.2021 um 12:16:46 Uhr) in authentifizierter Form übermit
telten Daten zugrunde.

Rechtsbehe1fsbelehrung
^e in diesem Bescheid enthaltenen Verwaltungsakte können mit dem Einspruch angefochten werden.
Der Einspruch ist bei dem vorbezeichneten Finanzamt oder bei der angegebenen Außenstelle
schriftlich einzureichen, diesem / dieser elektronisch zu übermitteln oder dort zur Niederschrift
zu erklaren.

Ein Einspruch ist jedoch ausgeschlossen, soweit dieser Bescheid einen Verwaltungsakt ändert oder
ersetzt, gegen den ein zulässiger Einspruch oder (nach einem zulässigen Einspruch) eine zulässige
Klage, Revision oder Nichtzulassungsbeschwerde anhängig ist. in diesem Fall wird der neue
Verwaltungsakt Gegenstand des Rechtsbehelfsverfahrens.
Die Frist für die Einlegung eines Einspruchs beträgt einen («onat.
Sie beginnt mit Ablauf des Tages, an dem Ihnen dieser Bescheid bekannt gegeben worden ist. Bei
Zusendung durch einfachen Brief gilt die Bekanntgabe mit dem dritten Tag nach Aufgabe zur Post als
bewirkt, es sei denn, dass der Bescheid zu. einem späteren Zeltpunkt zugegangen ist.
Bei Einlegung des Einspruchs soll der Verwaltungsakt bezeichnet werden, gegen den sich der
Einspruch richtet. Es soll angegeben werden, inwieweit der Verwaltungsakt angefochten wird. Ferner
sollen die Tatsachen, die zur Begründung dienen, und die Beweismittel angeführt werden.

Datenschutzh1nweis

Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der steuerVerwaltung und über Ihre
Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen
entnehmen Sie bitte dem allgemeinen Informationsschreiben der Finanzverwaltung. Dieses
Informationsschreiben finden Sie unter www.flnanzamt.de (unter der Rubrik "Datenschutz") oder
erhalten Sie bei ihrem Finanzamt.

— weitere Informationen —

Servicezeiten;

IVlo.Di,Do,Fr. : 8-12:00, Di: 14-18:00

Nahver kehr sanb1ndung:
Buslinie 805 (Richtung Liebenwalde) Haltestelle Finanzamt
weitere Informationen unter: www.flnanzamt.brandenburg.de, Startseite des Finanzamtes
Oranienburg, hier Erreichbarkeit
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